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1 Zusammenfassung 

Psychotherapeutische Akutbehandlungen per Video ermöglichen 

Aktuell können Psychotherapeut*innen ihren Patient*innen keine psychotherapeuti-

schen Akutbehandlungen per Video anbieten, da dies in der Psychotherapie-Vereinba-

rung ausgeschlossen ist. Damit bleiben die Chancen der Digitalisierung ausgerechnet für 

die Patient*innen ungenutzt, die besonders dringend auf psychotherapeutische Hilfe an-

gewiesen sind. Die BPtK schlägt daher vor, bei der Förderung der Videobehandlung ins-

besondere auch die psychotherapeutische Akutbehandlung per Video mit dem Gesetz zur 

digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG) zu berücksichtigen. 

 

Psychotherapeutische Verordnungsbefugnisse in der Telematikinfrastruktur abbilden 

Neben Ärzt*innen verfügen auch Psychotherapeut*innen über Verordnungsbefugnisse 

für verschiedene Leistungen, wie beispielsweise Soziotherapie, häusliche Krankenpflege, 

Ergotherapie oder digitale Gesundheitsanwendungen. Diese Befugnisse werden durch die 

Vorgaben des Referentenentwurfs zum DVPMG zur Übermittlung von Verordnungen in 

elektronischer Form bisher nicht adäquat in der Telematikinfrastruktur abgebildet. Si-

chergestellt werden muss, dass die Verordnungsbefugnisse von Psychotherapeut*innen 

künftig auch bei elektronischen Verordnungen adäquat dargestellt werden. 

 

Digitale Identitäten 

Parallel zum Heilberufsausweis sollen digitale Identitäten eingeführt werden, die unab-

hängig von einer Chipkarte bestehen. Die Einführung neuer digitaler Identitäten kommt 

verfrüht und voreilig. Es wird damit ein Parallelsystem aufgebaut, obwohl der aktuelle 

Zugang zu den Anwendungen der Telematikinfrastruktur mittels Konnektor und Heilbe-

rufsausweis noch in der Startphase steckt. Vor allem hat das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) zuletzt Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Zugangs zum 

digitalen Austausch von Daten im Gesundheitswesen mittels digitaler Identitäten ohne 

physischen Konnektor geäußert. 

 

Der Aufbau eines neuen Systems digitaler Identitäten ist erst sinnvoll, wenn diese Sicher-

heitsfragen geklärt sind. Er müsste zudem geplant und angemessen vorbereitet werden. 

Die vorgeschlagene Regelung ist ein Schnellschuss, der der Gesellschaft für Telematik und 

dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik keine ausreichende Zeit gibt, 

um Sicherheitsfragen zu klären und die sich daraus ergebenden Anforderungen zu defi-

nieren. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) lehnt die Regelung daher ab. 
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Transparenz für Versicherte bei Nutzung der ePA schaffen 

Die versichertengeführte elektronische Patientenakte (ePA) kann die Patientensouverä-

nität stärken, da sie den Versicherten eine umfänglichere und transparentere Einsicht in 

ihre Gesundheitsdaten erlaubt. Dieses Angebot verantwortlich zu nutzen, setzt eine in-

formierte Entscheidung aufseiten der Versicherten voraus. Neben Informationen zur 

Funktionsweise, Datennutzung und Zugriffsrechten, die durch die Gesellschaft für Tele-

matik und die Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden müssen, brauchen Versi-

cherte insbesondere Informationen zu Datensicherheit und Datenschutz. Außerdem muss 

für sie transparent sein, welche Zielsetzung mit zusätzlichen Anwendungen verbunden 

sind, die durch die Krankenkassen im Rahmen der ePA zur Verfügung gestellt werden. 

Verhindert werden muss, dass Krankenkassen durch das Bereitstellen zusätzlicher An-

wendungen innerhalb der ePA die Versorgung ihrer Versicherten steuern, ohne dass dies 

für Versicherte erkennbar ist. 

 

Nutzen für die Versorgung statt Sanktionen 

Damit die Anwendungen der Telematikinfrastruktur tatsächlich zu einer Verbesserung 

der Versorgung beitragen können, ist deren Akzeptanz durch Patient*innen und Leis-

tungserbringer*innen zentral. Psychotherapeut*innen werden die Telematikinfrastruktur 

dann verwenden, wenn damit ein zusätzlicher Nutzen für die psychotherapeutische Ver-

sorgung einhergeht. Sanktionen sind kein geeignetes Mittel, um die Akzeptanz der Tele-

matikinfrastruktur zu erhöhen. Die BPtK lehnt daher die Sanktionierung von Praxen für 

die Nichtdurchführung des Versichertenstammdatenmanagements und den fehlenden 

Zugriff auf die ePA ab. 

 

Zugriff auf Anwendungen der Telematikinfrastruktur für Psychotherapeut*innen in 

Ausbildung 

Mit dem DVPMG sollte klargestellt werden, dass Psychotherapeut*innen in Ausbildung 

auch auf die Anwendungen der Telematikinfrastruktur zugreifen können. Die aktuelle Re-

gelung berücksichtigt nicht, dass Psychotherapeut*innen in Ausbildung regelhaft vor al-

lem in Ausbildungs- oder Hochschulambulanzen tätig sind. Nach Einschätzung der BPtK 

sollte hier eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden. 
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2 Förderung von Videosprechstunden (§ 87 Absatz 2a SGB V) 

Neun von zehn Psychotherapeut*innen (87,9 Prozent) haben bereits Videobehandlungen 

durchgeführt und neun von zehn Psychotherapeut*innen (88,5 Prozent) können sich vor-

stellen, auch nach Ende der Corona-Pandemie Videobehandlungen durchzuführen1. Die 

BPtK begrüßt vor diesem Hintergrund die im Referentenentwurf geplanten Änderungen 

zur weiteren Förderung der Videobehandlung sowie die geplante Flexibilisierung des Um-

fangs von Videobehandlungen. 

 

Damit Videobehandlungen einen Beitrag zur Verbesserung der psychotherapeutischen 

Versorgung leisten, müssen fachliche Standards und Sorgfaltspflichten eingehalten wer-

den. 

 

• Präsenz- und Videobehandlung müssen aus einer Hand gewährleistet werden. Die 

Behandlung sollte durch eine Psychotherapeut*in erfolgen, unabhängig davon, ob 

sie in einer Praxis oder per Video durchgeführt wird. Nur eine örtliche Nähe er-

möglicht es Psychotherapeut*innen, auch bei schweren Erkrankungen eine multi-

professionelle, vernetzte Behandlung anzubieten oder auf Selbsthilfegruppen vor 

Ort hinzuweisen. Videobehandlungen müssen deshalb regional in den Praxen vor 

Ort verankert werden. Eine unzureichende Bedarfsplanung lässt sich mit Videobe-

handlung nicht kompensieren. 

• Videobehandlungen erfordern eine Indikationsstellung durch Psychothera-

peut*innen. Die forcierte Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens weckt 

schon jetzt bei einigen Patient*innen Ängste, eine Ärzt*in oder Psychothera-

peut*in nicht mehr persönlich erreichen zu können. Digitale Technologien dürfen 

nicht den Zugang zu persönlichen therapeutischen Kontakten erschweren. Psy-

chotherapeut*innen und Patient*innen entscheiden gemeinsam, ob und in wel-

chem Ausmaß digitale Angebote indiziert und angemessen sind. 

• Videobehandlungen eignen sich nicht für alle Patient*innen. Allen Menschen 

muss der Zugang zu Beratungs- und Behandlungsangeboten möglich sein. Für 

Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihres Alters oder ihrer Lebenssituation be-

nachteiligt sind, sind wohnortnahe Beratungs- und Behandlungsangebote mit per-

sönlichem Kontakt zusätzlich zu fördern. Gleiches gilt für Patient*innen, die auf-

grund ökonomischer Benachteiligung die entstehenden Technik- und Infrastruk-

turkosten für digitale Behandlungen nicht aufbringen können. 

 
1 BPtK-Studie „Videobehandlung“ 

https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/11/20201105_BPtK-Studie_Videobehandlung.pdf
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2.1 Akutbehandlungen per Video ermöglichen 

Aktuell können Psychotherapeut*innen ihren Patient*innen keine psychotherapeuti-

schen Akutbehandlungen per Video anbieten, da dies in der Psychotherapie-Vereinba-

rung ausgeschlossen ist. Selbst während der Corona-Pandemie wurde es Psychothera-

peut*innen nicht ermöglicht, diese Leistungen, die bei einem dringenden psychothera-

peutischen Behandlungsbedarf eingesetzt werden können, per Video zu erbringen. Damit 

bleiben die Chancen der Digitalisierung ausgerechnet für die Patient*innen ungenutzt, die 

besonders dringend auf psychotherapeutische Hilfe angewiesen sind. Die BPtK schlägt da-

her vor, bei der Förderung der Videobehandlung insbesondere auch die psychotherapeu-

tische Akutbehandlung per Video zu berücksichtigen. 

 

Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 5 b) (§ 87 Absatz 2a Satz 19 SGB V): 
 

 

„5. § 87 Absatz 2a wird wie folgt geändert: 

(…) 

b) In Satz 19 werden nach den Wörtern „der psychotherapeutischen Versor-

gung“ die Wörter „einschließlich Akutbehandlungen und gruppentherapeuti-

scher Leistungen“ eingefügt. 

(…)“ 

 

Begründung: 

Es gibt keine fachliche Begründung, Akutbehandlungen pauschal von der Durchführung 

per Video auszuschließen. Aus Sicht der BPtK kann die Indikationsstellung über den Ein-

satz, die Anzahl und Frequenz von Akutbehandlungen per Video individuell durch die Psy-

chotherapeut*in in Absprache mit ihrer Patient*in unter Wahrung der oben aufgeführten 

Standards erfolgen. 

2.2 Regelungen zum Einsatz von Videobehandlungen flexibilisieren 

Der Referentenentwurf sieht zudem vor, den maximalen Umfang von ausschließlich per 

Video erbrachten Behandlungen im Quartal auf 30 Prozent der Patient*innen und 30 Pro-

zent der Leistungen anzuheben. Die BPtK begrüßt grundsätzlich, dass die Regelungen zum 

Umfang des Einsatzes von Videobehandlungen angepasst werden, da so ein flexiblerer 

Einsatz in der Versorgung ermöglicht wird. Die Vorgabe eines maximalen Umfangs für den 

Anteil der Leistungen, die pro Quartal per Video erbracht werden können, erscheint aus 

Sicht der BPtK jedoch verzichtbar. Entsprechend schlägt die BPtK vor, auf eine gesetzliche 

Vorgabe zum Umfang der Leistungen zu verzichten. 
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Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 5 d) (§ 87 Absatz 2a Sätze 29 und 30 SGB V): 
 

„5. § 87 Absatz 2a wird wie folgt geändert:  

(…) 

d) Folgende Sätze werden angefügt: 

‚Der Bewertungsausschuss hat im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen die Leistungen, die durch Videosprechstunde erbracht werden, in ei-
nem Umfang von bis zu 30 Prozent der jeweiligen Leistungen im Quartal des an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringers zu ermög-
lichen. Davon abweichend ist der den Umfang auf 30 Prozent aller Behandlungs-
fälle, bei denen ausschließlich Leistungen im Rahmen einer Videosprechstunde 
erbracht werden, im Quartal des an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Leistungserbringers auf 30 Prozent festzulegen, wenn im Behandlungsfall 
ausschließlich Leistungen im Rahmen einer Videosprechstunde erbracht werden.‘ 
(…)“ 

 

Begründung: 

Aus Sicht der BPtK ist es grundsätzlich positiv zu bewerten, dass durch die Erhöhung des 

maximalen Umfangs von Videobehandlungen, deren Einsatz in der Versorgung flexibler 

gestaltet werden kann. Dem Ziel, weiterhin eine ausreichende Versorgung im unmittel-

baren Kontakt zu gewährleisten und gleichzeitig den Einsatz von Videobehandlung flexi-

bel zu gestalten, wird mit der Begrenzung der Behandlungsfälle aus Sicht der BPtK ausrei-

chend Rechnung getragen. Eine Begrenzung der Leistungen, die pro Quartal per Video 

erbracht werden können, läuft jedoch dem Ziel, den Einsatz von Videobehandlungen zu 

fördern, entgegen. Insbesondere bei vergleichsweise kleineren Patientenzahlen pro Leis-

tungserbringer*in, wie es in der psychotherapeutischen Versorgung aufgrund des hohen 

Zeitaufwands pro Patient*in meist gegeben ist, kann die vorgesehene Begrenzung der 

Leistungen schnell dazu führen, dass diese gar nicht per Video durchgeführt werden kön-

nen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine bestimmte Leistung im aktuellen 

Quartal nur bei zwei Patient*innen zum Einsatz kommt. Die Begrenzung auf 30 Prozent 

der Leistungen würde dann dazu führen, dass keine der beiden Patient*innen, die diese 

Leistung erhält, diese im spezifischen Quartal ausschließlich per Video erhalten kann. Es 

ist daher aus Sicht der BPtK sachgerecht, auf eine Begrenzung für die Leistungen zu ver-

zichten. 

 

3 Feststellung von Arbeitsunfähigkeit (§ 92 Absatz 4a SGB V) 

Im Referentenentwurf ist vorgesehen, dass künftig in geeigneten Fällen eine Feststellung 

der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Fernbehandlung ermöglicht werden soll. Die 
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BPtK schlägt vor, im Rahmen dieser Anpassung zudem Psychotherapeut*innen die Befug-

nis zum Ausstellen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu erteilen. 

 

Psychische Erkrankungen zählen zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit sowie 

Erwerbsminderung und Erwerbsunfähigkeit. Im Vergleich zu vielen somatischen Erkran-

kungen gehen psychische Erkrankungen oft mit besonders langen Krankschreibungen ein-

her. Psychische Erkrankungen verursachen insgesamt ca. ein Viertel der Kosten für Kran-

kengeldzahlungen, was einer Summe von rund drei Milliarden Euro pro Jahr entspricht. 

Sachgerecht wäre es daher, dass auch Psychotherapeut*innen die Befugnis für die Be-

scheinigung von Arbeitsunfähigkeit erhalten. 

 

Für den Genesungsprozess psychischer Erkrankungen ist es jedoch häufig sinnvoll, dass 

Patient*innen nicht zu lange ganz aus dem Arbeits- bzw. Bildungsprozess ausscheiden, da 

mit dem Wiederaufnehmen der Arbeit (in begrenztem Umfang) bzw. Bildungsmaßnah-

men oft für die Genesung förderliche Bedingungen einhergehen, insbesondere Tages-

strukturierung, die Unterbrechung des sozialen Rückzugs und eine Verbesserung des 

Selbstwerts. Psychotherapeut*innen verfügen über die erforderlichen diagnostischen 

Kompetenzen, um den aktuellen psychischen Zustand ihrer Patient*innen beurteilen, de-

ren Belastbarkeit und Belastungsgrenzen sowie die spezifischen Anforderungen des aktu-

ellen Arbeitsplatzes einschätzen zu können. Sie können damit für ihre Patient*innen auch 

besonders gut einschätzen, ob bei ihnen eine stufenweise Wiedereingliederung indiziert 

ist. Um diese Kompetenz auch im Sinne der Patientenversorgung und in Abstimmung mit 

der jeweiligen psychotherapeutischen Behandlung nutzen zu können, bedarf es einer Än-

derung in § 73 SGB V, damit auch Psychotherapeut*innen die Befugnis erhalten, Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigungen auszustellen. 

 

4 Förderungen von telemedizinischen Versorgungsformen durch Mittel des 

Strukturfonds (§ 105 SGB V) 

Vorgesehen ist mit der Änderung an § 105 Absatz 1a SGB V, dass künftig Mittel des Struk-

turfonds auch für telemedizinische Konzepte eingesetzt werden können. Die BPtK be-

grüßt diese Ergänzung ausdrücklich, da dies beispielsweise die Möglichkeit schafft, Pra-

xiskoordinator*innen für digitale Netzwerke und ergänzende Software zu finanzieren. 

Dies kann wesentlich dazu beitragen, die flächendeckende Implementierung der ambu-

lanten psychotherapeutischen Komplexbehandlung, über deren Ausgestaltung aktuell be-

raten wird, zu unterstützen. 
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5 Digitale Gesundheitsanwendungen (§ 139e SGB V) 

5.1 Flexibilisierung der Erprobungszeit für DiGAs (§ 139e Absatz 4a SGB V) 

Im Referentenentwurf ist vorgesehen, dass der initiale Erprobungszeitraum für digitale 

Gesundheitsanwendungen (DiGA) von aktuell zwölf Monaten nach einer Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

auf maximal insgesamt 24 Monate Erprobungszeit verlängert werden kann. Dies soll der 

Nachweisführung Rechnung tragen, die etwa bei chronischen Erkrankungen oder selte-

nen Erkrankungen mit geringer Probandenzahl im Rahmen von zwölf Monaten ungeeig-

net ist. 

 

DiGAs können grundsätzlich, sofern ihre Wirksamkeit nachgewiesen ist, eine Ergänzung 

in der Versorgung von Patient*innen mit psychotherapeutischem Versorgungsbedarf dar-

stellen. Die BPtK lehnt es jedoch ab, dass Patient*innen in der Regelversorgung DiGAs zur 

Verfügung gestellt werden, bevor durch klinische Studien nachgewiesen wurde, dass sie 

wirksam sind und die Patientensicherheit nicht gefährden. Wie bei Arzneimitteln auch, 

darf von diesen Standards nicht abgewichen werden. Damit wird eine Absenkung der Be-

handlungsqualität in Kauf genommen. Die im Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) nor-

mierte Erprobung wird seitens der BPtK abgelehnt. Bereits die Vorgaben im DVG machen 

eine Erprobung unter international anerkannten Standards unmöglich und schaffen zu-

dem durch die Vergütungsregelung Fehlanreize. Aus diesem Grund lehnt die BPtK auch 

die geplante Möglichkeit zur Verlängerung des Erprobungszeitraums ab. 

 

Änderungsvorschlag zu § 139 Absatz 4a SGB V: 
 

Die BPtK schlägt vor, die bestehende Erprobungsklausel in § 139 Absatz 4 SGB V insgesamt 

zu streichen, in jedem Fall sollte der geplante Absatz 4a des § 139e SGB V komplett ge-

strichen werden. 

5.2 Dokumentation von Anpassungen an DiGAs durch Hersteller*innen (§ 139e 

Absatz 6 SGB V) 

Der Referentenentwurf sieht durch die geplante Änderung in Absatz 6 vor, dass Herstel-

ler*innen von DiGAs zukünftig alle vorgenommenen Anpassungen an einer DiGA doku-

mentieren müssen und auf Verlangen des BfArM vorzulegen haben, wenn es einen be-

gründeten Verdacht gibt, dass wesentliche Veränderungen an einer DiGA durch die Her-

steller*in vorgenommen wurden und die Anzeige beim BfArM pflichtwidrig unterlassen 

wurde. 
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Die BPtK begrüßt diese Dokumentationspflicht für Hersteller*innen von DiGAs, da sie die 

Überprüfung der Anforderungen an DiGAs durch das BfArM erleichtert und damit zur Er-

höhung der Patientensicherheit beim Einsatz von DiGAs beitragen kann. 

5.3 Aktualisierte Datensicherheitsanforderungen an DiGAs (§ 139e Absatz 10 

SGB V) 

Geplant ist zudem durch den neu eingefügten Absatz 10, dass das BSI im Einvernehmen 

mit dem BfArM und im Benehmen mit dem oder der Bundesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationssicherheit jährlich die Anforderungen an die Datensicherheit 

für DiGAs festsetzt. Das BSI bietet daher ab 1. Juni 2022 Verfahren zur Prüfung der Einhal-

tung der Anforderungen und zur Bestätigung entsprechende Zertifikate an, die durch die 

Hersteller*in spätestens ab dem 1. Januar 2023 zur Vorlage zu führen sind. 

 

Die BPtK begrüßt, dass die Sicherstellung der Datensicherheit der DiGA durch die gemein-

same Festlegung der Anforderungen durch BSI und BfArM weiter gestärkt werden soll. 

Die BPtK hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Anforderungen an die Datensi-

cherheit von DiGAs durch IT-Sicherheitsexpert*innen beurteilen zu lassen2. Das Gutach-

ten kommt insgesamt zu dem Schluss, dass die in der Digitale-Gesundheitsanwendungen-

Verordnung (DiGAV) definierten Anforderungen als positiv zu bewerten sind. Um verläss-

liche Aussagen über die IT-Sicherheit treffen zu können, müssten die geforderten Anfor-

derungen jedoch weiter präzisiert werden, um ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein 

der Hersteller*innen zu erreichen. In diesem Zusammenhang schlägt das Gutachten vor, 

dass Hersteller*innen von DiGAs zum Vorlegen von Sicherheitskonzepten verpflichtet 

werden und Diskrepanzen von spezifiziertem und realem Verhalten eines Systems bei-

spielsweise durch Penetrationstests identifiziert werden. Weiterhin sollten Anforderun-

gen an Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)-Prozesse definiert werden. Um Trans-

parenz über die IT-Sicherheit und den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten transparent 

zu machen, sollten Hersteller*innen zur Bereitstellung eines Manufacturer Disclosure 

Statement for Medical Device Security (MDS2)-Formulars verpflichtet werden, das im Ver-

zeichnis des BfArM zur jeweiligen DiGA hinterlegt werden sollte. Die BPtK bittet, das dem 

BMG und BfArM vorliegende Gutachten bei der weiteren Ausgestaltung der Anforderun-

gen zur Datensicherheit von DiGAs zu berücksichtigen. 

 
2 Das bei ERNW in Auftrag gegebene Gutachten zu den Anforderungen an die IT-Sicherheit liegt dem BMG 
und dem BfArM durch ein Schreiben vom 10. August 2020 vor. 
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6 Zugriffsrechte der Versicherten (§ 336 Absatz 5 Nummern 4 bis 5 SGB V) 

Die Zustellung der elektronischen Gesundheitskarte bzw. der PIN (im Rahmen der Einfüh-

rung der elektronischen Patientenkurzakte und des Zugriffs auf medizinische Anwendun-

gen durch die digitale Identität) kann bei Versicherten auch an eine* Vertreter*in erfol-

gen, die in einer Vorsorgevollmacht oder Betreuungsvollmacht benannt und gegenüber 

der Krankenkasse bekannt gemacht wurde. 

 

Um die Selbstbestimmung und Autonomie der betroffenen Versicherten bestmöglich zu 

wahren, schlägt die BPtK vor, dass in solchen Fällen die PIN auch an die Versicherten ge-

sendet wird, damit diese – sofern von ihnen gewünscht oder das Bedürfnis besteht – von 

den Vertretenden unabhängig Einblick in ihre Akte erhalten können. Dies sollte darüber 

hinaus auch für Patient*innen gelten, die durch eine gesetzliche Betreuung nach § 897 

BGB und § 1904 BGB vertreten werden, sofern keine medizinischen Gründe dagegenspre-

chen. 

 

7 Digitale Identitäten (§ 340 Absatz 6 SGB V) 

Mit der Neuregelung in § 340 Absatz 6 SGB V soll spätestens ab dem 1. Januar 2023 er-

gänzend zu den Heilberufs- und Berufsausweisen sowie den Komponenten zur Authenti-

fizierung von Leistungserbringerinstitutionen auf Wunsch eine digitale Identität für das 

Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt werden, die nicht an eine Chipkarte gebunden 

ist. 

 

Die BPtK rät dringend davon ab, ein Parallelsystem aufzubauen. In den vergangenen Jah-

ren und Monaten bis heute wurde mit hohem Zeit- und Arbeitsaufwand die Umsetzung 

der gesetzlichen Regelungen zum Heilberufsausweis sowie der Komponenten zur Authen-

tifizierung erarbeitet, um die Ausgabe an die Leistungserbringer*innen zu gewährleisten. 

Für Psychotherapeut*innen war dabei immer von großer Bedeutung, dass die hohen An-

sprüche an Datenschutz und -sicherheit durch das von der gematik entwickelte Zwei-Kar-

ten-System erfüllt werden. Aus Sicht der BPtK kommt es verfrüht und voreilig, dass der 

Gesetzgeber mit der Ausgabe einer digitalen Identität nun schon eine weitere Möglichkeit 

eines Nachweises und einer Authentifizierung einführen will, obwohl die Implementie-

rung des Heilberufsausweises noch nicht abgeschlossen ist. Damit wird das System, das 

im Vertrauen auf seine herausragende Sicherheit aufgebaut und umgesetzt wird, wieder 

eingerissen, weil die eine Technologie von der nächsten überholt werden soll, ohne dass 

zum jetzigen Zeitpunkt klar ist, in welchem Umfang damit Abstriche bei der Sicherheit 

gemacht werden. Hinzu kommt, dass nicht einmal für das jetzige – sich in der Endausbau-
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stufe befindliche – System Erfahrungswerte zur Authentifizierung mit dem Heilberufsaus-

weis vorliegen, wie beispielsweise zur Funktionalität, Datensicherheit, Praktikabilität und 

Akzeptanz. Insbesondere in Bezug auf die Sicherheit digitaler Identitäten und des digita-

len Datenaustauschs über Cloudsysteme hat das BSI Bedenken geäußert und diese daher 

abgelehnt. Aus Sicht der BPtK muss die Datensicherheit höchste Priorität genießen, nicht 

nur um den unerlaubten Zugriff auf sensible Daten bestmöglich zu verhindern, sondern 

auch um die Akzeptanz dieser Technologie bei den Patient*innen und Psychothera-

peut*innen zu erhalten. Eine Einführung einer digitalen Identität kann daher erst erfol-

gen, wenn Fragen der Sicherheit ausreichend beantwortet werden können und die Tech-

nologie als verlässlich und sicher gilt. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ob und welche 

Sicherheitslücken es bei digitalen Identitäten und der damit verbundenen Authentifizie-

rung gibt, die zu Sicherheitseinschränkungen führen könnten bzw. die in Kauf genommen 

werden müssen, bzw. ob das Sicherheitsniveau vergleichbar mit der Authentifizierung 

über den Heilberufsausweis und Konnektor ist. 

 

8 Zusätzliche Anwendungen durch Krankenkassen (§§ 342, 345, 343 SGB V) 

Bereits mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) wurde vorgesehen, dass Kranken-

kassen ihren Versicherten zusätzliche Inhalte und Anwendungen im Rahmen der elektro-

nischen Patientenakte anbieten können (§ 345 Absatz 1 SGB V). Nicht ausreichend klar-

gestellt ist bisher, dass die Nutzung dieser zusätzlichen Anwendungen für die Versicherten 

freiwillig ist und die Nutzung der elektronischen Patientenakte nicht von der Nutzung die-

ser zusätzlichen Anwendungen abhängig sein darf. Daneben muss die elektronische Pati-

entenakte so ausgestaltet sein, dass für Versicherte die Freiwilligkeit der Nutzung ent-

sprechender Inhalte und Anwendungen und des Bereitstellens sensibler Daten hierfür je-

derzeit klar erkennbar ist. Dafür bedarf es eindeutiger Anforderungen an die Ausgestal-

tung der elektronischen Patientenakte sowie an die Informationspflichten der Kranken-

kassen. 

 

Änderungs- und Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 34 (§ 342 SGB V): 
 

Die BPtK schlägt folgende Änderung zu Artikel 1 Nummer 34 a) bb) (§ 342 Absatz 2 SGB V) 

vor: 
 

„34. § 342 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  

(…) 

 

bb) Nach Buchstabe h wird werden folgender Buchstaben i und j angefügt:  
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‚i) die Versicherten über die Benutzeroberfläche eines geeigneten Endgeräts auf 

Informationen des Nationalen Gesundheitsportals nach § 395 zugreifen können, 

und“. 

j) eine klare, grafisch unterstützte Trennung zwischen zusätzlichen Inhalten 

und Anwendungen der Krankenkassen nach § 345 und allen weiteren Da-

ten der elektronischen Patientenakte erkennbar ist und‘ 

(...)“ 

 

Ergänzungsvorschlag zu § 345 SGB V: 
 

Daneben schlägt die BPtK folgende Ergänzung in § 345 SGB V vor: 
 

„§ 345 

Angebot und Nutzung zusätzlicher Inhalte und Anwendungen 
 

(1) Krankenkassen dürfen zusätzliche Inhalte und Anwendungen zur Verfü-

gung stellen. Für Versicherte ist die Nutzung zusätzlicher Inhalte und Ange-

bote nach Satz 1 freiwillig. Versicherte können den Krankenkassen Daten aus 

der elektronischen Patientenakte zum Zweck der Nutzung zusätzlicher von den 

Krankenkassen angebotener Anwendungen zur Verfügung stellen. Die Kran-

kenkassen dürfen die Daten nach Satz 1 zu diesem Zweck verarbeiten, soweit 

die Versicherten hierzu ihre vorherige Einwilligung erteilt haben. Diese zusätz-

lichen Anwendungen der Krankenkassen dürfen die Wirksamkeit der Maßnah-

men zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit sowie die Ver-

fügbarkeit und Nutzbarkeit der nach § 325 zugelassenen elektronischen Pati-

entenakte nicht beeinträchtigen. Die Krankenkassen müssen die erforderli-

chen Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit 

der zusätzlichen Anwendungen ergreifen. 

(…).“ 

 

Ergänzungsvorschlag zu § 343 SGB V: 
 

In diesem Zusammenhang ist folgende Ergänzung in § 343 Absatz 1 Nummer 14 SGB V 

(Informationspflichten der Krankenkassen) erforderlich: 
 

„§ 343 

Informationspflichten der Krankenkassen 
 

(1) (…) 

14. das Angebot von zusätzlichen Anwendungen nach § 345 Absatz 1 und über 

deren Funktionsweise einschließlich der Art der in ihr zu verarbeitenden Daten, 
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den Speicherort und die Zugriffsrechte, die Freiwilligkeit der Nutzung zusätz-

licher Anwendungen und der Zurverfügungstellung der Daten nach § 345 Ab-

satz 1, 

(…)“ 

 

Begründung: 

Es bedarf einer Klarstellung, dass die Nutzung zusätzlicher Angebote und Inhalte der Kran-

kenkassen für die Versicherten freiwillig ist. Freiwillig muss auch die Zurverfügungstellung 

der Daten der Versicherten für die Nutzung der zusätzlichen Angebote sein. Aus Gründen 

des Patientenschutzes und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind hohe 

Anforderungen an eine klare Trennung der elektronischen Patientenakte und zusätzlicher 

Anwendungen notwendig. Es muss verhindert werden, dass Versicherte unter Druck ge-

setzt werden oder sich unter Druck gesetzt fühlen, zusätzliche Angebote der Krankenkas-

sen zu nutzen. Nur wenn die Versicherte* entscheiden kann, ob die Krankenkasse ihr zu-

sätzliche Inhalte oder Anwendungen anbieten darf und ob sie dafür ihre personenbezo-

genen Daten zur Verfügung stellen möchte, hat sie eine freie Entscheidungsmöglichkeit. 

Aus diesem Grund bedarf es einer Informationsverpflichtung der Krankenkassen (§ 343 

Absatz 1 Nummer 14 SGB V), die sich nicht nur auf das Angebot der zusätzlichen Anwen-

dung beschränkt, sondern sich auch auf die Freiwilligkeit der Nutzung der Angebote und 

der Zurverfügungstellung der Daten erstreckt. 

 

Zudem muss für Versicherte bei der Verwendung der elektronischen Patientenakte über 

die jeweilige Benutzeroberfläche jederzeit klar erkennbar sein, ob es sich um eine Grund-

funktion der elektronischen Patientenakte handelt oder um ein zusätzliches Angebot ih-

rer Krankenkasse. Dazu muss bei der technischen Ausgestaltung der ePA auch eine gra-

fisch unterstützte Trennung zwischen zusätzlichen Anwendungen der Krankenkasse und 

Inhalten und Funktionen der ePA vorgenommen werden. Dazu bedarf es der Einfügung 

eines neuen Buchstabens j in § 342 Absatz 2 Nummer 2 SGB V. 

 

9 Zugriff auf Anwendungen der Telematikinfrastruktur für Psychotherapeu-

t*innen in Ausbildung (§ 352 SGB V) 

Mit dem DVPMG sollte klargestellt werden, dass Psychotherapeut*innen in Ausbildung 

auch auf die Anwendungen der Telematikinfrastruktur zugreifen können. Die aktuelle Re-

gelung berücksichtigt nicht, dass Psychotherapeut*innen in Ausbildung regelhaft vor al-

lem an Ausbildungs- oder Hochschulambulanzen tätig sind. Nach Einschätzung der BPtK 

sollte hier eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden. 
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Die BPtK schlägt folgende Ergänzung vor. 

 

Änderungs- und Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 37 (§ 352 SGB V) 
 

„37. § 352 wird wie folgt geändert:  
 

a) in Nummer 8 Buchstabe a wird unter Doppelbuchstabe bb) nach den Wör-

tern „in einem Krankenhaus“ das Wort „oder“ gestrichen und ein neuer Dop-

pelbuchstabe „cc) in einer Hochschulambulanz oder Ambulanz nach § 117 

Absätze 1 bis 3b oder“ eingefügt. 

 

b) In den Nummern 9, 10, 11, 13 und 14 wird jeweils die Angabe „8,“ gestri-

chen.  

(...)“ 

 

Eine entsprechende Anpassung ist auch in § 357, § 359 sowie § 361 notwendig. 

 

Begründung: 

Durch das DVPMG sollte eine Klarstellung der Zugriffsmöglichkeiten für Personen, die bei 

Zugriffsberechtigten zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, erfolgen. Geregelt ist, dass 

Personen, die zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, auf Anwendungen wie die ePA 

unter bestimmten Voraussetzungen zugreifen können. Für den psychotherapeutischen 

Sektor betrifft dies die Psychotherapeut*innen in Ausbildung. Diese können nach dem 

Wortlaut des Gesetzes auf die ePA einer Patient*in zugreifen, wenn sie zur Vorbereitung 

auf den Beruf tätig sind bei einer Psychotherapeut*in, in einem Krankenhaus oder in einer 

Vorsorgeeinrichtung oder Rehabilitationseinrichtung. Psychotherapeut*innen in Ausbil-

dung absolvieren jedoch ihre Ausbildung in großen Teilen an Ambulanzen und Hochschul-

ambulanzen nach § 117 SGB V, zu denen insbesondere auch Ambulanzen an Ausbildungs-

stätten nach § 28 des Psychotherapeutengesetzes (§ 117 Absatz 3 SGB V) zählen. 

 

Die Anpassung ist für den Zugriff auf die ePA (§ 352), den elektronischen Medikationsplan 

und Notfalldatensatz (§ 359), auf Hinweise der Versicherten auf das Vorhandensein und 

den Aufbewahrungsort von Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen (§ 357) so-

wie den Zugriff auf ärztliche Verordnungen in der Telematikinfrastruktur (§ 361) notwen-

dig. 
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10 Übermittlung psychotherapeutischer Verordnungen in elektronischer Form 

(§ 360 SGB V) 

Neben Ärzt*innen verfügen auch Psychotherapeut*innen über Verordnungsbefugnisse 

für verschiedene Leistungen, wie beispielsweise Soziotherapie, häusliche Krankenpflege, 

Ergotherapie oder digitale Gesundheitsanwendungen. Diese Befugnisse werden durch die 

Vorgaben zur Übermittlung in elektronischer Form, die durch die vorgesehenen Änderun-

gen in § 360 im vorliegenden Referentenentwurf noch einmal präzisiert werden sollen, 

bisher nicht adäquat in der Telematikinfrastruktur abgebildet. Sichergestellt werden 

muss, dass die Verordnungsbefugnisse von Psychotherapeut*innen künftig auch bei 

elektronischen Verordnungen adäquat dargestellt werden. 

 

Änderungs- und Ergänzungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 42 (§ 360 Absatz 4, Absatz 6 

und Absatz 7 SGB V) 
 

„42. § 360 wird wie folgt geändert:  
 

 (…) 

 c) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze eingefügt: 
 

‚(4) Ab dem 1. Juli 2025 sind die in Absatz 2 genannten Leistungserbringer 

sowie Psychotherapeuten verpflichtet, Verordnungen von häuslicher Kran-

kenpflege nach § 37 sowie Verordnungen außerklinischer Hygienepflege 

nach 37c in elektronischer Form auszustellen und für deren Übermittlung 

Dienste und Komponenten nach Absatz 1 zu nutzen. Dies gilt nicht, wenn die 

Ausstellung von Verordnungen nach Satz 1 in elektronischer Form aus tech-

nischen Gründen im Einzelfall nicht möglich ist. 

(…) 

(6) Ab dem 1 Juli 2026 sind die in Absatz 2 genannten Leistungserbringer so-

wie Psychotherapeuten verpflichtet, Verordnungen von Heilmitteln und 

Hilfsmitteln in elektronischer Form auszustellen und für deren Übermittlung 

Dienste und Komponenten nach Absatz 1 zu nutzen. Dies gilt nicht, wenn die 

Ausstellung von Verordnungen nach Satz 1 in elektronischer Form aus tech-

nischen Gründen im Einzelfall nicht möglich ist. 

(7) Ab dem 1. Juli 2026 sind die in Absatz 2 genannten Leistungserbringer 

sowie Psychotherapeuten verpflichtet, Verordnungen von digitalen Ge-

sundheitsanwendungen nach § 33a in elektronischer Form auszustellen 

und für deren Übermittlung Dienste und Komponenten nach Absatz 1 zu 

nutzen. Dies gilt nicht, wenn die Ausstellung von Verordnungen nach Satz 1 
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in elektronischer Form aus technischen Gründen im Einzelfall nicht möglich 

ist. 

 (8) Sonstige Erbringer (...)‘ 

 (…)“ 

 
Begründung: 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Absatz 4 und Absatz 6 bilden die Befugnisse von Psy-

chotherapeut*innen bei Verordnungen in elektronischer Form ab, häusliche psychiatri-

sche Krankenpflege (§ 73 Absatz 2 Satz 5 SGB V) und Ergotherapie (§ 73 Absatz 2 Satz 4 

SGB V) zu verordnen. Der neu eingefügte Absatz 7 stellt sicher, dass auch bei der Verord-

nung von digitalen Gesundheitsanwendungen nach § 33a SGB V in elektronischer Form 

die Verordnungsbefugnisse von Psychotherapeut*innen adäquat in der Telematikinfra-

struktur abgebildet werden. Aktuell wird für die Verordnung von DiGAs in Papierform das 

sogenannte Muster 16 verwendet, das unter anderem auch für die Verordnung von Arz-

neimitteln verwendet wird. Um die unterschiedlichen Verordnungsbefugnisse von Psy-

chotherapeut*innen und Ärzt*innen bei der Ausstellung elektronischer Verordnungen 

angemessen abbilden zu können, schlägt die BPtK vor, die elektronische Verordnung von 

DiGAs in einem getrennten Absatz zu regeln. 


